
Als Fachbetrieb im Fliesen-, Platten- und Mosaikle-
gerhandwerk führen Sie Ihre Arbeiten in bestmög-
licher Qualität aus. Unstimmigkeiten zwischen 
Ihnen und Ihren Auftraggebern sind jedoch auch 
bei sorgfältigstem Vorgehen nicht immer zu vermei-
den. Oft wären die daraus resultierenden Probleme 
durch einen neutralen und unabhängigen Fach-
mann einfach zu beheben. 

Um dies zu erleichtern bietet die Landesfachgrup-
pe Fliesen und Naturstein im Landesverband Bay-
erischer Bauinnungen ihren Mitgliedsbetrieben aus 
dem Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk 
an, diese bei außergerichtlichen Streitigkeiten über 
die Ausführung der Arbeiten durch einen öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen des 
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerks gut-
achterlich zu unterstützen, wenn der Auftraggeber 
ein Verbraucher ist.

Dies verschafft Ihnen bei technischen Fragen und 
bei Streitfällen durch eine Inaugenscheinnahme 
Klarheit und hilft Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.

IM FALLE EINES FALLES 
SIND WIR FÜR SIE DA!
Gutachterliche Unterstützung bei 
Streitfällen mit Auftraggebern

Kontakt:
Landesverband Bayerischer Bauinnungen
Bavariaring 31
80336 München

Rechtsanwalt Holger Seit
Telefon: 089 / 76 79-133
E-Mail: seit@lbb-bayern.de
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Für nähere Informationen über diese Service-
leistung Ihrer Landesfachgruppe Fliesen und Na-
turstein im Landesverband Bayerischer Bauinnun-
gen wenden Sie sich bitte an den LBB.

Kontakt: 
Herrn RA Holger Seit 
Tel.: 089 / 76 79-133, Email: seit@lbb-bayern.de

UNSER GUTACHTERPOOL:

In unserem Gutachterpool mit öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen des Fliesen-, Plat-
ten- und Mosaiklegerhandwerks wirken die folgen-
den Sachverständigen mit:

  Christian Dalles 
 Mannertstr. 50
 80997 München
 dalles@t-online.de

  Thomas Dörfler
 An der Hüll 7
 95326 Kulmbach
 kontakt@sachverstaendiger-doerfler.de

  Silvia Feustel-Rambacher 
Am Seefeld 24 
97478 Knetzgau 
s.feustel-rambacher@t-online.de

  Jürgen Fischer
 Talgrund 6
 97833 Frammersbach
 info@fliesenfischer.de

  Christian Förtsch 
 Am Weingarten 3
 96129 Strullendorf
 Foertsch-mail@t-online.de

  Cristian Geyer 
 Schwaigerstraße 57
 85646 Anzing
 sachverstaendiger@fliesen-geyer.de

  Sascha Holzheu 
 An der Mindel 1
 89362 Offingen
 info@fliesen-holzheu.de

  Christian Jaklin 
 Schützenstr. 2
 91301 Forchheim
 info@jaklin-sachverstaendiger.de

  Stefan Klier 
 Braunsbacher Str. 35
 90765 Fürth
 info@sachverstaendiger-klier.de

  Raimund Merx
 Bergstraße 9
 84553 Halsbach
 raimund.merx@fliesen-merx.de

  Karl Heinz Reiter 
 Auf der Windschnur 4
 94469 Deggendorf
 kh.reiter@reiter-fliesen.de

  André Spatz 
 Hessenthalerweg 20
 63875 Mespelbrunn
 andre_spatz@yahoo.de

  Josef Stecher
 Seethal 57
 83236 Übersee
 js@josef-stecher.de

  Gregor Wiedemann 
 Auf dem Nol 25
 86179 Augsburg
 info@fliesen-wiedemann.info

  Bernd Zitzelsberger 
 Seier 11
 94474 Vilshofen
 info@bernd-zitzelsberger.de

DER ABLAUF DER GUTACHTERLICHEN 
UNTERSTÜTZUNG:

• Sie beauftragen unter Verwendung unseres For-
mulars „Vereinbarung einer  gutachterlichen Un-
terstützung im Fliesen-, Platten- und Mosaikle-
gerhandwerk“ einen ö.b.u.v. Sachverständigen 
aus unserem Gutachterpool. Sie finden das Auf-
tragsformular im Mitgliederbereich unseres Inter-
netauftritts in der Rubrik Fachgruppe Fliesen und 
Naturstein.

• Sie informieren uns über die Beauftragung eines 
Gutachters. 

• Der Sachverständige nimmt mit Ihnen Kontakt auf 
und vereinbart einen Termin vor Ort.

• Er bietet Ihnen eine gutachterliche Inaugenschein-
nahme und eine mündliche Stellungnahme an. Da-
bei beträgt die einfache Fahrstrecke zum Ort der 
Baustelle für den Sachverständigen nicht mehr als 
50 Kilometer und der Termin insgesamt nicht län-
ger als 3 Stunden (inkl. Fahrzeit).

• Für die Inaugenscheinnahme / gutachterliche Un-
terstützung des Sachverständigen vor Ort auf der 
Baustelle fällt eine Gebühr an den Sachverständi-
gen in Höhe von 250 € zzgl. MwSt. an. 

• Darüber hinaus gehende Leistungen, z.B. eine Aus-
arbeitung der Stellungnahme in Schriftform, länge-
re Fahrstrecke und/oder Gesamtzeit, sind mit dem 
Sachverständigen gesondert zu vereinbaren und 
zu vergüten.

• Die Vor-Ort-Beratung können Sie als Innungsmit-
glied 2-mal im Jahr in Anspruch nehmen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen im Falle eines Falles 
wirksam helfen können! 


